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KANALABGABENORDNÜNG

der Gemeinde Stadl-Predlitz

Der Gemeinderat der Gemeinde Stadl-Predlitz hat in seiner Sitzung vom 20.09.2019 gemäß § 7
Kanalabgabengesetz 1955, LGBl.Nr. 71, nachstehende Kanalabgabenordnung beschlossen:

§1
Abgabeberechtigung

Für die öffentliche Kanalanlage Stadl an der Mur und Predlitz der Oemeinde Stadl-Predlitz
werden aufgrund der Ermächtigung des § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetzes 1948, und aufgrund
des Kanalabgabengesetzes 1955 Kanalisationsbeiträge und Kanalbenützungsgebühi'en nach
Maßgabe der Bestimmungen dieser Verordnung erhoben.

§2
Kanalisationsbeitrag

Für die Entstehung des Abgabenanspmches, die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, die Höhe der
Abgabe, die Inanspruchnahme des Abgabepflichtigen sowie die Haftung und die Strafen gelten die
Bestimmungen des Kanalabgabengesetzes 1955.

§3
Höhe des Einheitssatzes

(l) Die Höhe des Einheitssatzes gemäß § 4 Abs, 2 des Kanalabgabengesetzes 1955 für die
Berechnung des Kanalisationsbeitrages beträgt 7,33% (höchstens 7,5%) der durchschnittlichen
ortstlblichen Baukosten je Laufmeter der öffentlichen Kanalanlage, somit für Schmutzwasserkanäle
e 13,00.

(2) Dieser pestsetzung liegen Gesamtbaukosten von € 7.820.913,00 vermindert um die aus Bundes-
und Landesmitteln in Höhe von € 886.630,06 gewährten Beiträge und Zuschüsse, somit eine
Baukostensumme von € 6,934.282,94 und eine Gesamtlänge des öffentlichen Kanals von 39.123 m
zugrunde.

(3) Für Hofflächen, das sind ganz- oder teilweise von Baulichkeiten umschlossene Grundflächen (in
Quadratmetern), deren Entwässerung durch die Kanalanlage erfolgt, wird 50% des Einheitssatzes in
Anrechnung gebracht,
(4) Für unbebaute Flächen (in Quadratmetern) mit künstlicher Entwässerung in die öffentliche
Kanalanlage wird 10% des Einheitssatzes in Am'eclmung gebracht.



§4
Kanalbenützungsgebühi'

(l) Die jährliche Kanatbenützungsgebühr (§ 6 Kanalabgabengesetz 1955) ist für alle im
Gemeindegebiet gelegenen Liegenschaften zu leisten, die an den öffentlichen Kanal der
Abwasserreinigungsanlage Stadl an der Mur angeschlossen sind,

(2) Die Kanalbenützungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebtihr.

(3) Die Höhe der Grundgebühr (='Bereit8telhmgsgebühr) beträgt jährlich € 1,20 pro m2
Anschlussfläche (Bmttogeschoßflächen mal Palctor) laut Kanalisationsbeitragsbescheid. Bei
Gewerbebetrieben werden maximal 700 m2 an Anschlussfläche als Obergrenze ven'eohaet.

(4) Die Höhe der Verbrauchsgebühr beb'ägt € 1,80 pro m3 Wasservecbrauch,
l. Grundlage jRlr die Bereclmung der Verbrauchsgebühr ist die für eine Liegenschaft (ein

Bauwerk) durch Wassermesser (Wasserzähler) festgestellte Menge des tatsächlichen
Wasserverbrauches. Die Installienmg von Wasserzählem darf nur im Einvernehmen mit der
Gemeinde Stadl-Predlitz erfolgen, Sämtliche installierte Wasserzähler müssen jederzeit
durch die Gemeinde kontrollierbar sein,

2. Soweit der Wasserverbrauch nicht durch Wasserzähler festgestellt wird, wird die
Verbrauohsgebühr als Pauschalgebühr auf Grund der in den Punkten 5 und 6 dieses Absatzes
angeführten Merkmale festgelegt.

3. Lässt sich der genaue Wasserverbrauch nach dem Kanalansohluss bis zur nächsten generellen
• Ablösung des Wasserzählers nicht feststellen, so wird ab Anschluss bis zur nächsten

Ablesung des Wasserzählers pro Jahr ein Verbrauch von 50 m3 Wasser pro Person
angenommen und der aliquote Teil vorgeschrieben,

4. Lässt sich in Folge eines Gebrechens am Wasserzähler der Wasserverbmuch nicht feststellen,
so wird der durchschnittliche Jahresverbrauch der letzten 3 Jahre vorgeschrieben.

5. Anschlusspflichtige, die über keinen Wasserzähler verjRigen, werden auf Grund von
Erfahrungswerten emgestuft. Es wird dabei für jede gemeldete, bzw. dort wohnhaAe Person
em Wasserverbrauch von 50 m3 pro Jahr angenommen. Für die Berechnung der Personenzahl
wird das Mittel der am 31.12. und am 30.06. des Verbrauchszeltraumes gemeldeten bzw. dort
wohnhaften Personen herangezogen. Sich dabei ergebende Bruchteile werden auf Ganze
aufgerundet. Die verrechnete Mindestmenge beträgt 100 m3 jährlich,

6. Bei Gewerbebetrieben, Beherbergungsbetdeben und Zunmervermietem, die über keinen
Wasserzähler verfügen, werden zusätzlich zu den gemeldeten bzw. dort wohnhaften
Personen pro Gästebett 50 m3, für je 3 Sitzplätze m Gasträumen 50 m3, flirje 10 Sitzplätze
im Freien 50 m3, für je 3 Beschäftigte, die außerhalb des Hauses (Betriebes) wohnen 50 m3
Wasserverbrauch pro Jahr angenommen. Als Stichtag fär diese Berechnung gilt der 30.Juni
des Verbrauchsjahres. Sich dabei ergebende Bruchteile werden auf Ganze aufgerundet,

§5
Gebtfhrenptlichtige, Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit

(l) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der an die öffentliche
Kanalanlage angeschlossenen Liegenschafl, sofern dieser aber mit dem Bauwerksoigentümer nicht
identisch ist, der Eigentümer der an die öffentliche Kanalanlage angeschlossenen Bauliohkeit
verpflichtet,

(2) Die Gebühi'enschuld für die Kanalbenützung entsteht mit dem Ersten des Monats, in dem die
Liegensohaft an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird.



(3) Die Abrechnung der Kanalbenützungsgebühren erfolgt einmal jährlich nach erfolgter Ablösung
des Wasserzählers mit einer Jalu'esabrechnung. Dabei wird der gesamte Wasserverbrauch laut
Wasserzähler (Gesamtzulauf iricl. Gartenwasser, Pool etc.) für die Berechnung der
Kanalverbrauchsgebühr herangezogen. Der Verbrauchszeitraum declct sich nicht mit dem
Kalendeijahr, er beginnt am 01. Juli und endet am 30. Juni des nächsten Jahres. Im Laufe des
Abrechnungsjahi'es werden jeweils am 15. November, am 15. Februar und am 15. Mai eines jeden
Jalu'es 3 Teilzahlungsbeträge zur Zahlung vorgesclu'ieben. Diese Teilzahlungsbeträge stellen eine
Vorauszahlung dar und dienen der Abdeckung des ungefähren Viertels des Jahreserfordemisses. Die
Endabrechnung erfolgt nach Ablösung des Wasserzählers zum Stichtag 30. Juni und ist am 15.
August föllig. Allfällige Guthaben bzw. Rückstände der Abgabepflichtigen werden bei dieser
Abrechung abgezogen bzw. gemeinsam mit der Endabrechnung fällig.

§6
Umsatzsteuer

Allen vorgenaruiten Beiträgen und Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen.

§7
Verändenmgsanzeige

Treten nach Zustellung des Abgabenbescheides derartige Veränderungen ein, dass die demselben
zugrundegelegenen Voraussetzungen nicht mehr zutreffen, so hat der Abgabepflichtige diese
Veränderungen binnen 4 Wochen nach ihrem Eintritt oder Bekanntwerden der Gemeinde schriftlich
anzuzeigen.

§8
Inla'afttreten und Außeria'afttreten

(l) Diese Verordnung tritt mit 01. Juli 2020 in Kraft.

(2) Mit dem Inh'afttreten dieser Verordnung treten die übergeleiteten Kanalabgabenordnungen der
ursprünglichen Gemeinden Stadl an der Mur vom 19.12.2005 und Predlitz-Tuu'ach vom
17.04.2009 einschließlich der inzwischen durchgefühlten Änderungen außer Kraft.

Stadl-Predlitz, am 23.09.2019

Für den Gemeinderat
Der Bürgermeister:

^>-^
(Johannes Rauter)

angeschlagen am: 23.09.2019

abgenommen am: '>t- unl'
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KUNDMACHUNG

Kundmachung des Bürgermeisters über die Wertsicherung von Kanalgebühren,
Wassergebühren und Müllgebühren 2026

Gemäß §71 a Abs. 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 - GemO LGBI. Nr.

115/1967, in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz
vom 01.01.2015 i.d.g.F. (übergeleitete Kanalgebührenverordnung §5 Abs. 7), sowie in
Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz vom
01.01.2015 i.d.g.F. (übergeleitete Wassergebührenverordnung §18) und in Verbindung mit

dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Stadl-Predlitz vom 03.05.2019 i.d.g.F.

(Abfuhrordnung §19) wird kundgemacht:

Aufgrund der Verlautbarung der Bundeanstalt Statistik Austria über den
Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) ändert sich die Höhe der Wassergebühren,
Kanalgebühren und Müllabfuhrgebühren ab 01.01.2026 um 4%. Dies bedeutet

1. der Kanalabgabenordnung gemäß §4 der Gemeinde Stadl-Predlitz wurde wie folgt

abgeändert:

a. Ortsteil Stadl an der Mur und Predlitz

Bereitstellungsgebühr §4 Abs.3 pro m2 von € 1,52
Verbrauchsgebühr §4 Abs.4 pro m3 von € 2,28

b. Ortsteil Turrach

Grundgebührenpauschale §7 (BGF = Bruttogeschossfläche):
bis 100 m2 BGF von €183,74
von 101 m2 bis 200m2 BGF von €206,71
von 201 m2 bis 300 m2 BGF von € 244,99
von 301 m2 bis 400 m2 BGF von € 283,27
von 401 m2 bis 500 m2BGF von € 313,89
von 501 m2 bis 600 m2 BGF von € 344,52
von 601 m2 bis 700 m2 BGF von € 382,80
über 700 m2 BGF von € 413,42

Verbrauchsgebühr §8 pro m3

c. Ortsteil Turracherhöhe

Grundgebühr §6 pro m2
Verbrauchsgebühr §7 pro m3

von € 3,48

von €2,58
von € 3,48

Verbrauchsgebühr pauschale §13 pro m2 von € 5,22

auf €1,58
auf €2,37

auf€191,09
auf €214,98
auf €254,79
auf €294,60
auf €326,45
auf €358,30
auf €398,11
auf €429,96

auf €3,62

auf €2,68

auf €3,62
auf €5,43
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2 die Wassergebührenverordnungen der Gemeinde Stadl-Predlitz wurde wie folgt

abgeändert:

a. die Wasserzählergebühr der Gemeinde Stadl-Predlitz §10
Wasserzählergebühr von €16,70 auf€ 17,37

b. Ortsteil Stadl an der Mur §5 Abs.4
Grundgebühr pro m2 von € 0,67 auf € 0,69
Verbrauchsgebühr unter 50m3 pro m3 von € 0,67 auf € 0,69

Verbrauchsgebühr über 50m3 pro m3 von € 0,36 auf € 0,38

c. Ortsteil Einach-Pichl und Predlitzwinkel §10:
Einfamilienwohnhaus von €97,44 auf €101,34
bäuerliche Wohnhäuser mit
landwirtschaftlichen Betrieb von € 111,36 auf €115,81

d. Ortsteil Turrach

Grundgebührenpauschale §12 (BGF = Bruttogeschossfläche)
bis 50 m2 BGF von €41,76 auf €43,43
von 51 m2 bis 100m2 BGF von € 69,60 auf €72,38
von 101 m2 bis 200m2 BGF von €97,44 auf €101,34
von 201 m2 bis 300 m2 BGF von € 125,28 auf € 130,29
von 301 m2 bis 400 m2 BGF von €153,12 auf €159,24
über 400 m2 BGF von €180,96 auf €188,20

Verbrauchsgebühr §11 von € 0,70 auf € 0,72

e. Ortsteil Turracherhöhe

Grundgebührenpauschale §12
bis 40 m2 verbaute Fläche
von 41 m2 bis 60 m2 verbaute Fläche
von 61 m2 bis 80 m2 verbaute Fläche

von 81 m2 bis 100 m2 verbaute Fläche

von 101 m2 bis 120 m2 verbaute Fläche
über 120 m2 verbaute Fläche

Verbrauchsgebühr§11 von €1,56 auf €1,62

von

von

von

von

von

von

€
€
€
€
€
€

101,62
132,24
161,47
192,10
222,72
253,34

auf €
auf €
auf €
auf €
auf €
auf €

105
137
167
199
231
263

,68

,53
,93

,78

,63

,48

Verbrauchsgebührenpauschale (bei Objekten,
Wasserzähleinrichtung ausgestattet sind) § 13
bis 40 m2 verbaute Fläche
von 41 m2 bis 60 m2 verbaute Fläche
von 61 m2 bis 80 m2 verbaute Fläche

von 81 m2 bis 100 m2 verbaute Fläche
von 101 m2 bis 120 m2 verbaute Fläche

über 120 m2 verbaute Fläche

die noch mit keiner

von

von

von

von

von

von

€
€
€
€
€
€

133
200
267
334
400
467

,63
,45

,26
,08

,89
,71

auf €
auf €
auf €
auf €
auf €
auf €

138,98
208,47
277,95
347,44
416,93
486,42
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der Abfuhrordnung §15 Grundgebühr und §16 Verbrauchsgebühren der Gemeinde
Stadl-Predlitz wie folgt abgeändert:

Gebühr pro Einwohnergleichwert (EGW) von € 9,84 auf € 10,23

Verbrauchsgebühren:
Abfallsammelsack 60 Lt.
Kunststoffgefäß 80 Lt.
Kunststoffgefäß 120 Lt.
Kunststoffgefäß 240 Lt.
Abfallcontainer 770 Lt.
AbfallcontainerHOOLt.

von € 3,48
von €4,97
von €7,18
von €14,20
von €51,11
von € 78,09

auf €3,62
auf€5,17
auf €7,47
auf €14,77
auf €53,16
auf €81,21

Die Änderung dieser Gebühren wird nach den Bestimmungen der Steiermärkischen
Gemeindeordnung zwei Wochen hindurch öffentlich kundgemacht und tritt mit 01. Juli
2026 in Kraft.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist allen Beträgen hinzuzurechnen.

Für den Gemeinderat
Der Eiürgermeister:

L

^'^Q^
(Johannes Rauter)

angeschlagen am: 16.12.2025
abgenommen am: 3 1. DfiZ. 2025
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